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Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

07.07.2017

Norm

LMSVG §90

LMKV §4

Rechtssatz

* Dem Vorbringen des Beschwerdeführers ist insofern beizup4ichten, als zumindest Grundkenntnisse der englischen

Sprache, die in Österreich bereits auf unterster Stufe des P4ichtschulunterrichts vermittelt werden, als zum

allgemeinen Bildungsgut gehörig vorausgesetzt werden können.

Insofern, als jedoch – wie häu;g in Bezug auf lebensmittelrechtliche Fachbegri=e – auch Wörter bzw. Phrasen

verwendet werden, deren Bedeutung von einem durchschnittlichen Konsumenten ohne Beiziehung einer

Übersetzungshilfe nicht eigenständig ermittelt werden kann (wie beispielsweise beim verfahrensgegenständlichen, als

Ergänzungsnahrung zum Body-Building dienenden Muskelaufbaupräparat: „dietary supplement“, „searching for an

intense ultra-fast absorbing & scienti;cally engineered formula“ „powerful multi-phase fat-burning activators“, „ignites

heat-searing thermogenesis“), kann jedoch von einer leicht verständlichen Kennzeichnung i.S.d. § 3 Abs. 1 lit. a LMKV

offenkundig keine Rede sein.

Schlagworte

Lebendmittelkennzeichnung; leicht verständlich; englische Sprache; USA-Produkt; Muskelaufbaupräparat;

Ergänzungsnahrung zum Body-Building

Anmerkung

Alle Entscheidungsvolltexte sowie das Ergebnis einer gegebenenfalls dazu ergangenen höchstgerichtlichen

Entscheidung sind auf der Homepage des Oö LVwG www.lvwg-ooe.gv.at abrufbar.
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